
Stotuten Hockey Club Wisle

l. Rechtsform, Zweck und Silz

Art. I

I Unter dem Nomen Hockey Club Wisle, nochlolgend HC Wisle genonnt,
besteht ouf unbestimmte Zeit ein Verein im Sinne von Art. 60 lGB mit Sitz
in Worb (Wislepork. Sportweg 10,3076 Worb).
2 Der Verein ist politisch und konfessionell neutrol.
3 Zur besseren Leserlichkeii wird bei der Nennung von Personen nochfol-
gend wo nötig ousschliesslich die mönnliche Form verwendet. Selbstver-
stöndlich sind domit olle Personen jeglichen Geschlechts mit eingeschlos-
sen.

Art.2
1 Der Verein bezweckt den Betrieb und die Förderung des Nochwuchseis-
hockeysportes von der Erfossungsstufe (Hockeyschule) bis zum Übertritt in
Aktiv-Monnschoften und hot dos Ziel, mit Teoms ouf crllen Nochwuchsstu-
fen on den entsprechenden Meisierschqften teilzunehmen.
2 Der HC wisle ist ordentliches Mitglied der Swiss lce Hockey Regio Leogue
und des Konionolbernischen Eishockey-Verbondes und ist deren Stotuten
und Reglementen verpflichtet.
3 Der Verein unterstelli sich vollumfönglich dem Ethik-Stotut des Schweizer
Sports.

a Der verein konn noch den Regeln des Schweizerischen Eishockey-Ver-
bondes SIHF Portnerschoften und Beteiligungen eingehen.

Art.3
t Der HC wisle konn unter seinem Nomen und mit gleichem Erscheinungs-
bild Do men mo nnschoften q ller A lterskotegorien zur Meisterschoft o nmel-
den. Die stotutorischen Vorschriften sowie Vertröge mit Ausrüstern gelten
für diese Monnschoflen sinngemöss.
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z Die rechtlichen Verhöltnisse zwischen dem HC Wisle und den ihm onge-
gliederien Domenmonnschoften werden in einer seporoten Vereinbq-
ru n g geregelt. Sö mtliche A nderu n gen, Erneueru n gen oder Erweiteru n gen
dieser Vereinborung unterliegen der Genehmigung durch den Vorstond
des HC Wisle.

3 Die Domenmonnschoften sind finonziell selbsttrogend.

ArI.4
I Die rechtlichen und finonziellen Verhöltnisse zwischen den Portnerverei-
nen und dem HC Wisle werden in einer seporoten Vereinborung gere-
gelt, welche durch die Pqrtnervereine und den Vorstond zu genehmigen
isi.

2 Anderungen dieser Vereinborung sowie Neueintritte oder Austritie von
Portnervereinen unterliegen ebenfolls der Genehmigung durch die Port-
nervereine und den Vorstond.

Art.5
Dos Leitbild des HC Wisle (Wislion), dos Ausbildungskonzept, die Regle-
mente sowie die Verholtensregeln bilden einen ergönzenden Bestondteil
der Stotuten. Sie bekröftigen die Zusqmmenorbeit mit den Portnerverei-
nen und definieren die Ambitionen des HC Wisle im Vereinswirken, in der
Zusommenorbeit mit den Nochwuchsspielern und deren Eliern oder ge-
setzlichen Vertretern, in den Anforderungen on Vereinsfunktionöre sowie
im Auftreten und der Kommunikqtion des HC Wisle gegen oussen.

ll. Milgliedschoft

Art. 6

Der HC Wisle kennt folgende Mitgliederkotegorien:
. Nochwuchsmitglieder
. Aktivmitglieder
. Portnervereine
. Funktionöre
. Ehrenmitglieder
. Possivmitglieder
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Arl.7
Die Mitgliederkotegorien definieren sich wie folgt:
. Nochwuchsmitglieder

A ls Nochwuchsmitg lieder gelten Eishockeyspielerinnen u nd -spieler
mii A-Lizenz beim HC Wisle, welche gestützt ouf ihr Alier in einer Noch-
wuchsspielklosse des SIHF spielen dürfen. Sie üben ob dem .l6. 

Alters-
johr die stotutorischen Rechte selbst ous. Vor Vollendung des 

,l6. 
Al-

tersjohres werden die stotutorischen Rechte durch einen Elternteil
oder einen gesetzlichen Vertreter ousgeübt.

. Aktivmitglieder
Als Aktivmitglieder gelien Eishockeyspielerinnen und -spieler, welche
gemöss den Bestimmungen der SIHF nicht mehr im Juniorenqlter ste-
hen und den Eishockeysport mit A-Lizenz im HC Wisle oktiv betreiben.

. Portnervereine
Als Portnervereine gelten primör diejenigen ehemoligen Stommver-
eine des HC Wisle, welche eine oder mehrere Aktivmonnschoften
stellen.

. Funktionöre
A ls Fu n ktionöre gelten Vorsto ndsmitg lieder, Troi ner u nd Mo nnschofts-
betreuer, M oterio lverwo lter sowie verei nsinterne Sc hiedsric h ter mit
gültiger Lizenz der SIHF.

. Ehrenmitglieder
Ehrenmitglieder sind Personen, welche sich um den Verein in ousseror-
dentlicher Weise verdient gemochl hoben und welche durch die
Houptversommlung zu Ehrenmitgliedern ernonnt worden sind.

. Pqssivmitglieder
Als Possivmitglieder können notürliche und juristische Personen oufge-
nommen werden, welche dem Eishockeysport nohestehen und den
Vereinszweck fördern oder unterstützen wollen.

Art.8
I Beitritts- und Austrittsgesuche sind schriftlich oder per online-Formulor on
den Vorstond zu richten. Dieser entscheidet fortloufend und informiert
Über die Mutotionen on der Houptversommlung. Ein Beitrittsgesuch konn
durch den Vorstond unter Angobe von Gründen obgelehnt werden. Bei-
trittsgesuche u n m ü ndiger Nochwuchsmitg lieder bed ürfen der Z usti m-
mung eines Elternteils oder eines gesetzlichen Vertreters.
2 Bei der Übernohme eines Nochwuchs- oder Aktivspielers von einem on-
deren Eishockeyverein gelten die Tronsferbestimmungen des SIHF.
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3 Funktionöre und Ehrenmitglieder erholten ihre Mitgliedschoft durch
Wohl, Beouftrogung oder Ernennung.
a Die Mitgliedschoft ist weder veröusserlich noch vererblich.

Art.9

' Die Mitgliederbeitröge werden durch die Houptversommlung festge-
setzt.

2 Nicht im Mitgliederbeitrog entholten sind zusötzliche Kosten, wie lnten-
sivwochenenden und lntensivwochen, Fqhrten und Verpflegung bei Aus-
wörtsspielen, Teomevents, Togesturniere und dergleichen.
s Die Beitröge der Portnervereine werden in der seporofen Vereinborung
gemöss ArI. 4 hiervor festgelegt.
I Funktionöre und Ehrenmitglieder sind von der Miigliederbeitrogspflicht
befreit.

Art. l0
t Die Mitgliedschoft verpflichtet zur Anerkennung der Vereinsstotuten und
-beschlüsse sowie zur Anerkennung der Stotuten und Reglemente der
SIHF.

2 Nochwuchs- und Aktivspielerinnen und -spieler oder deren Eltern können
durch den Vorstond oder den entsprechenden Orgonisofor zur Mithilfe
bei einem Vereinsonloss oufgeboien werden, wenn die Durchführborkeit
des Anlosses dies erfordert. Forlloufende Nichtmithilfe konn durch den
Verein sonkiioniert werden.

Art. I I

I Die Mitgliedschoft erlischi:
. durch Austritt per Austrittsformulor
. durch Wechsel vom HC Wisle in einen onderen Verein
. durch Aufgobe des Funktionörsmondots
. durch Ausschluss ous wichtigen Gründen
2 Bei Ausiriti eines beitrogspflichtigen Vereinsmitglieds wöhrend lqufender
Soison entscheidet der Vorstond über die Höhe des zu leistenden Mitglie-
derbeitrogs.
3Austritt und Freigobe von Nochwuchs- und Aktivmitgliedern richten sich
in jedem Foll noch den Vorgoben der SIHF.
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aWichtige Gründe, welche zu einem Ausschluss führen können, sind unter
qnderem dos Nichtbezohlen des Mitgliederbeitroges wöhrend einem
Johr, dos Verholten des Mitglieds, welches den normolen Betrieb des Ver-
eins mossiv stört oder verunmöglicht, jedes Verholten, welches dem Ver-
ein noch innen oder noch oussen hin schodet. Die nichtbezohlten Mit-
gliederbeitröge gelten solonge ols geschuldet, bis sie beglichen oder
durch den Verein erlossen sind.

s Verontwortlich für den Ausschluss ous wichtigen Gründen ist der Vor-
stond.

lll. Orgonisolion

ArI.12
Die Orgone des Vereins sind
. die Houptversommlung
. der Vorstond
. die Revisionsstelle

Art. 13

Die Mittel des Vereins bestehen ous den Beitrögen der Portnervereine ge-
möss seporoter Verein boru ng, den ordentlichen u nd o usserordentlichen
Mitgliederbeitrögen, den Ausbildungseinheiten, den Ausbildungsbeitrö-
gen, dem Sponsoring, den Zuwendungen und Vermöchtnissen, dem Erlös
ous den Vereinsoktivitöten, dem bestehendem Vereinsvermögen, den
Kopitolertrögen und gegebenenfolls den Subventionen von öffentlichen
oder privoten Stellen.

Arl.14
Dos Geschöftsjohr beginni om l. Moi und endei om 30. April

Art. 15

FÜr die Verbindlichkeiten des Vereins hoftet ousschliesslich dos Vereins-
vermögen.

lV. Houpfuersommlung

Art. 16

Die Houptversommlung bildet dos oberste Orgon des Vereins. Sie besieht
qus ollen stimmberechtigen Mitgliedern.

ArI.17
Die Houptversommlung ist für folgende Aufgoben zustöndig:
. Verobschiedung und Anderung der Stqtuten
. Wohl der Vorstondsmitglieder und der Revisionsstelle
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. Genehmigung des Budgets, der Johresrechnung und des Jcrhresbe-
richts

' Entscheid über die Entlostung des Vorstqndes und der Revisionsstelle. Festsetzung derjöhrlichen Mitgliederbeitröge
. Ehrungen
. Beschluss über die Auflösung bzw. Fusion des Vereins

Art. I B

Die jöhrliche ordentliche Houptversommlung wird durch den Vereinsprösi-
denien oder die vereinsprösidentin innert einem Monot noch Ende des
Geschöftsjohres einberufen und findet spötestens drei Monote noch
Ende des Geschöftsjohres stott. Sie beinhqltet zwingend
. den Johresbericht des Vorstqnds
' den Kossenbericht des Vereins sowie den Bericht der Revisionsstelle
. die Genehmigung des Budgets
. die Festlegung der Mitgliederbeitröge
. den Bericht über die Zusqmmenqrbeit mit den Porinervereinen. dos Johresprogramm

Art. 19
I Ausserordentliche Houptversommlungen werden innert zwei Monoten
einberufen:
. ouf Antrog des Vorstonds, wenn die Geschöfte dies erfordern. wenn die ordentliche Houptversommlung dies beschliesst
. wenn 20 stimmberechtigie Mitglieder dies verlongen.
z Die Verfohrensregeln entsprechen denjenigen einer ordentlichen
Houptversommlung.

ArI.20
I Die Hcruptversommlung wird durch den vereinsprösidenten oder die
Vereinsprösidentin geleitet. Der Vorstond ist befugt, vor Beginn der ei-
gentlichen Ho u ptverso m m lu n g einen To gesprösidenten oder eine Toges-
prösidentin wöhlen zu lossen, wenn die Geschöfte dies erfordern.
z Über die verhondlungen der Geschöfte on der Houptversommlung wird
durch dos hierfür bestimmte Vorsiondsmitglied Protokoll geführt. Dieses isi
on der nöchsten Houptversommlung zu genehmigen.

At.21
rAn der Houptverscrmmlung stimm- und wqhlberechtigt sind unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen vertretung olle Aktiv- und Nochwuchs-
spielerinnen und -spieler, die Portnervereine, die Vorstqndsmitglieder so-
wie die Ehrenmitglieder.
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z Kein Stimm- und wohlrecht hoben die übrigen Funktionöre sowie die
Possivmitglieder. Sie dürfen ober on der Houptversommlung mit beroten-
der Stimme teilnehmen und hoben ein Antrogsrecht.

Arl. 22
t Beschlussfossung und wqhlen in der Houptversommlung erfolgen mit
einfochem Mehr der onwesenden stimm- und wohlberechtigten Mitglie-
der sowie mit mehrheitlicher Zuslimmung durch die Portnervereine. Bei
Stimmengleichheit gibt der Prösident oder die Prösidentin den Stichent-
scheid.
2 Für eine Anderung der Stoiuten sowie für die Auflösung oder Fusion des
Vereins ist eine Dreiviertelmehrheit der onwesenden stimm- und wohlbe-
rechtigten Mitglieder sowie die mehrheitliche Zustimmung der Portnerver-
eine notwendig.

Arl.23
t Die Stimmobgobe erfolgt durch Honderheben mit stimmrechtskorte.
Wenn mindestens fünf stimm- und wohlberechtigte Mitglieder dies beon-
trcrgen oder wenn der lnholt des Geschöfts dies cus persönlichkeitsrechtli-
chen Gründen erfordert, erfolgt die Abstimmung oder die wohl geheim.
2 Eine Stimmobgobe durch stellvertretung ist möglich, sie ist dem vor-
stond jedoch vor der Versommlung mit rechtsgültiger Schriftlichkeit mitzu-
teilen.
3 Die Stimmobgobe für Mitglieder, welche dos 16. Altersjohr noch nicht er-
reicht hoben, erfolgt durch deren Eltern oder gesetzliche vertreter.

Arl. 24
t A llfö llige Tro kto ndieru ngsbegehren d urch stim m- u nd q ntrogsberech-
tigte Mitglieder sind dem vorstond bis mindestens zehn Toge vor der
Houptversommlung einzureichen. ln der Regelsind die Begehren schrift-
lich zu begründen.
z An der Houpfversommlung dorf nur über troktondierte Geschöfte end-
gültig beschlossen werden.

Arl.25
Die stimm- und wohlberechtigten Mitglieder können in der Houptver-
sommlung einen ordnungsontrog ouf Schliessung der Berotung eines Ge-
schöfts oder ouf Unterbrechung der Versommlung stellen. Der Prösident
oder die Prösidentin lösst über einen solchen Ordnungsontrog soforf ob-
stimmen.
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V. Vorstond

ArI.26
I Der Vorstond leitet den Verein. Er ist für die Umsetzung und Ausführung
der durch die Houptversommlung gefossten Beschlüsse zustöndig und er-
greift olle notwendigen Mossnohmen, um die Jqhresziele des Vereins zu
erreichen.
2 Der Vorstond entscheidet in ollen Frogen, welche nicht ousdrücklich der
Houptversommlung vorbeholten sind. Er ist für die Buchführung zustöndig
und verwoliet dos Vereinsvermögen.

Arl.27
I Der Vorstqnd besteht mindestens ous folgenden drei Mitgliedern:
. dem Prösidenten oder der Prösidentin
. dem Kossier oder der Kossierin
. dem Leiter oder der Leiterin des Spielbeiriebs
2Der Vorstond konstituiert sich selbst, die Mitglieder unterstehen keiner
A mtszeitbeschrö n ku n g.

Arl.28
Der Verein verpflichtet sich durch Kollektivunterschrifi zweier Vorsfonds-
mitglieder.

ArI. 29
I Der Vorstond ist Anstellungsorgqn für bezohlte und freiwillige Mitorbei-
tende. Er konn zeitlich begrenzte und klor beschriebene Auftröge verge-
ben und deren Entschödigung in eigener Kompetenz festlegen.
z Entschödigungen on Vorsiondsmitglieder sind qn der Houptversomm-
lung ouf Antrog hin dozulegen.

Art.30
Der Vorstond informiert die Mitglieder des Vereins sowie interessierte Dritte
mittels eines lnformotionsblottes periodisch über dos oktuelle Vereinsge-
schehen. Er konn zudem Beschlüsse der Houptversommlung, welche von
ollgemeinem lnteresse sind, in geeigneter Form veröffentlichen.

Vl. Revisionsslelle

Art.3l
Die Revisionsstelle besteht ous zwei von der Houptversommlung gewöhl-
ten Revisoren oder Revisorinnen. Sie überprüft die Buchführung des ver-
eins und legt der Houptversommlung einen Bericht vor.
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Vll. Auflösung oder Fusion

Arl.32
I Die Auflösung oder Fusion des Vereins isi durch die Houptversommlung
zu beschliessen und erfordert eine Dreiviertelsmehrheit der onwesenden
Stimm- und wohlberechtigten sowie die mehrheitliche Zustimmung der
Portnervereine.
2 Besitzt der Verein noch Begleichung sömtlicher Verbindlichkeiten noch
Aktiven, so werden diese ouf Antrog des Vorstondes und noch Genehmi-
gung durch die Houptversommlung zweckgebunden weitergegeben.

lnkrqftsetzung per 1. September 2020

Ergönzung genehmigt on der Houptversommlung vom lg. Juni2024

Für isle

d üur
niel We

Prösident
r. Denise Guggisberg

Vorstond
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